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'1. 3 Trelen nach Absendung unseres Angebols l \ , , laterialpreis- oder Lohnänderungen ein, so sind wir
berechtigt, die Preise nachträglich enisprechend herabzusetzen oder zu erhöhen. lst ein Festpreis
vereinbart, so werden im Falle dea Materialpreisänderung 200Ä und im Falle der Lohnänderung
7dlo des Festpreises im gleichen Verhältnis wie der Materialpreis bzw. der Lohn herabgesetzt
oder erhöht. Für die Nachberechnung ist bei einer Lohnänderung der Stundenlohn für einen Fach-
arbeiter über 21 Jahre (Ecklohn) maßgebend. Bei einer Materialpreisänderung wird der Stabstahl-
preis zugrunde gelegt.

1. 4. In den vereinbarten Preisen ist die Umsatzsteuer nicht enthalten, sie wird zu den bei Redtnungs-
legung gült igen Sätzen gesondert in Rechnung gestel l t .  Besondere von den Behörden erhobene
Abgaben können nachberechnetwerden. Erhöhen sich nach der Absendung unseres Angebotes un-
sere Kosten durch Erhöhung oder Neueintührung von Steuern oder sonstigen ölfentl ichen Abga-
ben, sowie aufgrund gesetzl icher und tarit l icher Bestimmungen, so sind wir zu einer entsprechen-
den Erhöhung der vereinbarten preise berechtigl.

1.5 Etwaige Beanstandungen unserer Rechnung oder einzelner Rechnungsposit ionen hat uns der Auf-
iraggeber spätestens l4 Tage nach Erhatt der Rechnung schrit t l ich mitzuteiten. Erfotgt eine Be-
anstandung nicht innerhalb dieser Frist, so gi l t  die Rechnung als anerkannt.

2. Zahlungsbedlngungen
2. 1 lst für die Lielerung einer Anlage oder von Anlagetei len einschließlich [4ontage ein Festpreis ver-

einbart, so sind - soweit keine anderen Abreden oetrolfen wurden - zu zanren:
Inland: 300/0 der Auflragssumme bei Bestettung:

600/0 der Auftragssumme bei Anzeige der Versandbereitschalt,
100/0 der Auftragssumme bei behördl icher Freigabe zum Betrieb, spätestens iedoch
drei Monate nach Fäfl igkeit der 2. Ftate.

Allgemeine Liefer- und Montage-Bedingungen (ALB 7/7O)
Allgemelnes
Die nachstehenden Bedingungen gelten in der jeweils neuesten Fassung für al le unsere Leistun-
gen, d. h. sowohl lÜr die Lieferung von Aufzugsanlagen oder Anlagetei len als audl für Montage-
arbeiten (Einbau, Umbau, Erweiter!ng, Abbau, Reparaluren einschließlich Wartung). Sie gelten
auch dann, wenn im Einzelfall nicht ausdrücklicfi auf sie Bezug genommen wird. Geschäftsbedin-
gungen des Auflraggebers bzw. die VOB und VOL gelten nur, wenn sie von uns für den einzelnen
Aultrag ausdrücklich schriftlic+r anerkannl worden sind.
Alle Angebote (Kosienvoranschläge) sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Zugang unserer
schrif t l icf ienAultragsbestätigungzustande.DieseistfürdenlnhaltdesVertragesunddenUmfang
unserer Leistungspflicht maßgebend. Die mit dem Angebot oder der Auftragsbestätigung über-
reichten Unterlagen (Zeichnungen, Abbildungen etc.) sowie die Maß- und Gewichtsangaben sind
nur annähemd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklici als verbindlidr bezeictrnet sind. Ande-
rungen von Konstruktion, Ausstattung und Abmessungen bleiben im Interesse der lecirnischen
Weilereniwicklung vorbehallen.
Mündliche Abreden, insbesondere mündliche Ergänzungen und Anderungen ertei l ler Aufträge,
sind für uns nur verbindlidr, wenn sie schrif t l ich von uns bestätigt word€n sind. Dies gi l i  audr tür
Zusicherungen hinsichtl ich der Beschaflenheit odsr der Zeit unserer Leistungen.
Soll len einzelne Bestimmungen des Autlrages oder dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird
davon die Wirksamkejt der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Erlüllungsort und Gerichtsstand lür beide Teile ist Hamburg. Wir haben jedoch das Recht, audl
ein sonstiges nach dem Gesetz örtlich zuständiges Gericht anzunifen. Für die Vertragsbeziehun-
gen gilt deutsc+les Recht.

Prelse
Die Preise gelten für die in der Auttragsbeslätigung beschriebene Leislung, und zwar, sofeh nicht
anders vereinbarl, ab Werk ausschließlich lrontage und Verpackung. Leistungen, die in der Auf-
tragsbestätigung nicht ausdrücklich genannt sind, sind gesondert zu vercülen.
Montagearbeilen werden nach Aulwand abgerechnet, fal ls nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist. Dabei dienen unsere V€rrechnungssätze in der bei Austührung der Arbeiten jeweils
geltenden Fassung als Grundlage. 0iese Verrechnungssätze werden auf Antorderung zugesandt.
Hinzu kommen alle tari f l ichsn Zuschläge und al le sonstigen Kosten, insbesondere Fahrgelder, We-
gezeiten und tarif  l iche Auslösungen.
Der Auttraggeber ist verptl ichtet, die geleistelen Monteurstunden auf den Montagestundensdlei-
nen zu quit l ieren.
Wird aus eanem von uns nicht zu vedrelenden crunde die Durchführung dea Montagearboiten
verzögert, so werden die dadurch enlslehenden Mehrkoslen zusälzl ich in Rechnung gestel l t .  Aut
Zillet l2. 4 Absalz 2 wird hingewiesen.



Ausland: 500/0 der Aultragssumme bei Bestel lung,
500/0 der Aultragssumme bei Anzeige der Versandbereitschaft.

Umlaßt der Festpreis nicht die Monlage, so sind bei Liererungen im Inland zu entrichlen:
400/0 der Auttragssumme bei Bestel lung,
600/0 der Auftragssumme bei Anzeige der Versandbereitschatt.

Versandbereilschaft liegt vor, wenn die Hauptteile der Lieterung aus dem Werk abrollen können.
Alle Zahlungen sind ohne jeden Abzug bei Fäll igkeit zu leisten.
Verzögert sich die Ausführung des Aultrages aus Gründen, die der Aultraggeber zu vertreten hat,
so hai der Auftraggeber die Zahlungen so zu leisten, wie sie ohne die vom Aultraggeber zii ver-
trelenden Umstände fällig gewesen wären.
Bei Montagearbeiten, lür die nicht zusammen mit der Lieferung einer Antage oder von Anlagelei-
len ein Festpreis vereinbart würde, ist solort nach Emplang der Rechnung ohne jeden Abzug zu
zahlen. Dasseibe gilt bei der Lieferung von Ersalzteilen. Bei Arbeiten, die nach Aulwand abzurec*t-
nen sind, erfolgt die Abrechnung nach unserer Wahl wöchentlich, monatlich oder nach Beendi-
gung der Arbeiten. lst tür die Arbeiten ein Festprels vereinbart, so können wir wöchentlich oder
monatlich eine dem Fortsciritt der Arbeiten entsprechende Abschlagzahlung verlangen.
In Zahlung genommen werden di€ bei Fäll igkoit übl ichen Zahlungsmittel. Die Annahme von
Wedrseln bedarf besonderer Vereinbarung. Die Koslen der Diskontierung trägt der Auftraggeber.
Der Zahlungsort tür Wechsel und Schecks ist Hamburg. Bei al len Zahlungsmitteln gi l t  die Zahlung
erst dann als geleistet, wenn wir über den Betrag verfügen können.
Zahlt der Auftraggeber bei Fäll igkeit nicht, so haben wir - ohne daß es einer Mahnung bedarf -
Anspruch auf Ersatz der Bankzinsen und sonsligen Kosten, die von uns für die während der Zejt
der Zahlungsverzögerung in Anspruch genommenen Kredite aufgewandt worden sind. Statt des-
sen sind wir unter denselben Voraussetzungen nadr unserer Wahl berechtigt, ohhe den Nach-
weis eines Schadens Veftugszinsen in Höhe von 2/o über dem jeweiligen Diskontsatz der Bundes-
bank, mindestens jedodr in Höhe von 5'/o in Rechnung zu stellen.
Solange läl l ige Zahlungen nicht eingegangen sind, haben wir das Red)t, dje Lieferung zurückzu-
halten bzw. unsere sonstigen Leistungen (2. B. Montagearbeiten) zu unterbredten und die durch
diese Maßnahmen enlstehenden zusätzl ichen Kosten dem Auflraggeber in Flechnung zu stel len.
lst eine Zahlung innerhalb einer Woche nach Fäll igkeit nicf i t  eingegangen, so werden unsere ge-
samten Forderungen - auch soweit sie sidr alt andere Leislungen (Lieferungen) oder andere Teil-
leistungen (Teil l ieferungen) beziehen - sofod täl l ig. Ferner sind wir in diesem Fa 

 

berechtigt, die
von uns gelieferten Teile auf Kosten des Auftraggebers auszubauen und abzltransportiercn
und/oder von dem Vertrage ganz oder tei lweise zurückzutreten.
Erhalten wir über die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers eins ungünstige Auskuntt oder eine
ungünstigere Auskunft äls trüher, so sind wir berechtigt, die weitere Durchführung des Auftra-
ges davon abhängig zu machen, daß der Aullraggeber für die später fä igen Zahlungen ganz
oder tei lweise eine von uns zu beslimmende Sicherheit leislet. Erfolot die Sicherheitsleistuno
nicht umgehend, so haben wir das Recht, auf Kosten des Aultragge6ers die von uns geliefer:
ten Teile auszubauen und abzutransport ieren. Zi l let 2.5 Abs. 2 gi l t  entsprectlend. Statt des-
sen sind wir in diesem Fall nach unserer Wahl berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise
zulückzutrelen.
0urch die in den vorslehenden Ziffern 2. 5 bis 2. 7 enthaltenen Bestimmungen werden sonstige uns
nach dem Gesetz zuslehendo Rechte nichl ausgeschlossen.
Die Zürückhaltung der Zahlungen wegen irgendwelcier Gegonanspddre des Auftraggebers oder
eine Aufrechnung mit solchen Gegenansprücten ist unzulässig. lnsbesondere sind gemäß Zit.2. l
die fäl l igen Zahlungen auch dann zu leislen, wenn nodt Nacharbeiten im Rahmen der Gewähr-
leistung oder Restarbelten erforderlich sind.

Eigentumsvorbehall, Sic+rerungshypothek
Bis zur Bezahlung al ler unserer Forderungen bleiben al le von uns gelieferten Teile unser Eigen-
tum. Der Aultraggeber ist verpflichtei, die geliefenen Teite gegen Diebstahl und a e Beschädiöun-
gen. z! versichern. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist der Auflraggeber zu einer
Veräußerung, Vermletung oder anderweit igen Übertassung der getielerten Teitd-nur mit unserer
vorherigen sc$riftlichen Zustimmung berechtigt.
Auf Verlangen muß der Auftraggeber gemäß S 648 8cB eine Sicherungshypothek eintragen tas-
sen, die erst nach Zahlung des cesamtbetrages zu löschen ist.

Leistungszelt
Eine etwa vereinbarte Liefedrist wird von dem Tage geredtnet, an dem über alle Einzelheiten des
Auftrages und seiner Ausführung zwischen dem Auftraggeber und uns übereinstimmung erzielt
ist. Dazu gehört die schrif l l iche Anerkennung der von uns gefert igten Zeichnungen und der Aus-
stattungsbeschreibung. Die Lieferfr ist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lieferge-
genstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschalt angezeigt ist.
Al le Angaben über eine Frist für N,lontagearbeiten sind nur annähernd maßgebend. lst eine solche
Frist ausnahmsweise als verbindtic*t anzusehen - was ausdrücklich verein-bart sein muß -. so oi l t
sie als eingehalten, wenn bis zum Ablauf der Frist die Arbeiten sowejt ferl iggeste t sind, daß ; ie
amtl iche Abnahme oder die Abnahme durch den Auftraggeber erfolgen kan-n:
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Zur Einhaltung einer vereinbarten Frist sind wir nur verpfl ichtel l
a) wenn nachweisl ich al le vom Auflraggeber zu erbringenden Vorleistungen rechtzeit ig ordnungs-

gemäß durchgeführt, insbesondere die zur Autstel lung des Aufzuges notwendigen Eauarbeilen
spätestens 2 Wochen vor Ablauf der Lieferlrist fertiggestetlt sind.

b) wenn der All traggeber die vereinbarten Zahlungen bei Fä igkeit teistet,
c) wenn die Einhaltung nicht infolge von Ercignissen, die außerhalb unseres Einflusses l iegen,

unmöglich oder erheblich erscfiwert wird - hierzu zählen u. a. Fälle höherer Gewalt, Mobilma-
chung, Krieg, Mangel oder Besciaffungsschwierigkeiten hinsichtl ich der Rohslofie, Ausschuß-
werden von Arbeilsstücken, Versandverzögerungen, Belriebsslörungen, Arbeil€rausstände und
Aussperrung jegl icher Art, und zwar sowohl al lgemeine als audt speziel le im eigenen Betrieb
oder bei unseren Zulielerf irmen.

Die unter dervorstehenden Ziffer c) bezeichnelen Ereignisse sind auch dann nicht von uns zu ver-
treten, wenn sie während eines Leistungsverzuges eintreten.
Verzögert sich der Versand oder die Ankunlt der von uns zu l iefernden Teile bzw. die Ausführung
von lvlontagearbeiten aus Gründen, die wir nidrt zu vertreten haben oder auf Wunsch des Auttrag-
gebers, so tritt eine angemessene Verlängerung der etwa verbindlidl vereinbarten Frist ein. Die
durch die Verzögerun9 entstehenden Koslen trägt der Auftraggeber. Das gilt insbesondere, wenn
wegen Bauverzögerung die Montagearbeiten unterbrochen werden müssen. Auf Zitfer 12. 4 Abs. 2
wird hingewiesen.
Nadr ginem Monat sgit Anzeige der Versandbereitschaft werden dem Alftraggeber die durch die
Lagerung entstehenden Kosten, bei Lagerung im Werk mindeslens '/r0 des Redrnungsbetrages
pro lllonal berechnet. Hat der Auftraggeber die Verzögerung zu vertreten, so sind wir nacfi Ablauf
einer von uns gesetzlen angemessenen Frist berechtigt, über den Liefergegenstand anderw€itig
zu verfügen und den Aufträggeber mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern
Wenn eineVerzögerung unserer Leistungen nadrweislich auf unser Verschulden zurÜckzuführen
ist, kann der Auftraggeber nach Mahnung und ergebnislosem Ablaut einer vom Auftraggeber per
Einschreiben zu setzenden angemessenen Nachfrist eine Verzugsentschädigung in Höhe des nach-
gewiesenen Schadens, höchstens iedoch tür iede vollendete Wodle der Verspätung tlrolo vnd im
ganzen höchstens 5o/o vom Werle desjenigen Teils der Anlage beansprudten, der wegen Verspä-
tung njcht betriebslähig war. 8ei einer Verzögerung von lrontagearbeiten - ausgenommen ist die
Neumontage einef von uns gelieferten Anlage - beträgt die Entsdiädlgung höchstens 1olo vom
Werte des vorbezeichneten Teils. Oarüber hinaus stehen dem Auftraggeber u/egen nicht rechtzeitF
ger Leistung Ansprüche, insbesondere aul Schadensersatz wegen Nichterfül lung nicht zu und zwar
auch nicht nach Ablauf einer elwaigen Nachfrist. Die Ausübung des Rücktri l tsrechtes sowie An-
sprüche auf Ersatz mittelbarer, über das Erlül lungsinteresse hinausgehender Schäden, insbeson-
dere von Personen- und Sachsdräden, sind ausgeschlossen.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn stalt einer Frist ein Termin lür unse-
re Leistungen vereinbart bzw. angegeben ist.
Al le Arbeiten werden während der normalen, betriebsüblichen Arbeitszeii  ausgeführt. Soll  die
Ausführun9 der Arbeilen außerhalb dieser Zeit erfolgen, so hat dies der Auttraggeber dem AUF
tragnehmer rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. In diesem Fall werden die Mehrarbeitszusdrläge
nacfi unserer Preisl iste lür Arbeiten nach Aufwand in der zum Zeitpunkt der Ausführung der Arbei-
ten gellenden Fassung be.echnet.

Versendung und 0bernahme des Liefergegenstandes
Sind keine abweichenden Vereinbarungen getroffen, so erfolgt die Versendung der von uns zu
liefernden Teile auf Kosten des Auttraggebers nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit
f  ür bi l l igste Verf rachtung.
Eine Versicherung erlolgt nur auf ausdrücklictes schrittliches Verlangen des Aultraggebers, und
zwar auf dessen Kosten.
0ie Verpackung gi l t  als in Auftrag gegeben. Es werden 20Ä der Kaufsumme lür Transport im Werk,
Packerlöhne, Transport zur Bahn, Verladung, Rückfradtten und Abnutzung des Veeackungsma-
terials berechnet. Dieser Verpackungsbeitrag wird dem Abschlußbetrag zugeschlagen. Die Ver-
packung bleibt unser Eigentum und ist unverzüglich frachtfrei an unsere Adresse nach Hamburg-
Hauptbahnhof zrlrückzusenden.
Das Abladen der gelieferlen Teile ist in der Flegel Sache des Auftraggebers. lst beim Eintreflen der
Sendung Personal von uns zugegen, so hal der Aultraggeber für das Abladen und den Transport
zum Aufbewahrungsort die erlorderl ichen Hilfskräfte zu stel len.
Bis zum Eintreffen des Monteurs sind die gelieferten Teile und Werkzeuge in trockenen Räumen
aufzubewahren und gegen Diebstahl zu sacfiern. Eventuelle Kosten der Lagerung der gelieterten
Teile gehen zu Laslen des Auflraggebers.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die angelielerten Teile sowie die Werkzeuge der lronteure vom
Zeitpunkt der Anlielerung an gegen 0iebstahl und Beschädigungen al ler Art zu versiche.n.
Angelieferte Teile sind auch dann entgegenzunehmen, wenn sie unwesentl iche [,]ängel aulwea-
sen. Zeigen sich beifrachtlreier Lielerung Transportschäden, so hat derAuftraggeber unter schrif t-
l jchem Vorbehalt gegenüber dem Auslieferer die Teile entgegenzunehmen.
Teil l ielerungen sind zulässig.
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cefahrübergang
Die Gefahr geht hinsichtlich jedes Lieferteils späteslens in dem Zeitpunkt auf den Auttraggeber
über, in dem das Liefertei l  das Werk vealäßt. Dies gi l t  auch dann, wenn Teil l ieferungen erfolgen
oder wenn von uns noch andere Leistungen (2. B. Anfuhr, Aufstel lung) oder die Versandkosten
übetnommen worden sind,
Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die
Gefahr mit der Anzeige der Versandberejtschalt auf den Auftraggeber über. Aut Wunscfi des Auf-
traggebers wird die Sendung auf seine Kosten gegen Br!ch-, Transport-, Feuer- und Wasser-
schäden versichert.
Die Gefahr der Montage trägt der Aultraggeber.

Abnahme
Der A{rftraggeber ist verptlic+rtet, unsere Leistungen nach Lieferung bzw. Beendigung der AF
beiten innerhalb von zwei Tagen nach Zugang einer entsprechenden scftriltlichen Au{forderung
abzunehmen und die Abnahme schri l t l ich zu bestätigen. Mängel, welche den Betrieb der Anlage
nicht oder nur unwesentl ich beeinträchtigen, berechtigen den Autlraggeber nicht, die Abnahme zu
verwergern.
Erfolgt entweder die Abnahme oder ihre schriftlicfie Bestätig{rng nicht innerhalb einer Woche nach
Zugang der in Zit let 7.1 bezeichneten Aulforderung und tei l t  der Aultraggeber auch nidrt inner-
halb dieser Frist Mängel mit, die ihn zu einer Verweigerung der Abnahme berechtigen, so gift  un-
sere Leistung als abgenommen.
Als Abnahme gil t  ferner die Inbelr iebnahme der Anlage sowie die Freigabe zum Betrieb durch den
amll ichen bzw. amtl ich anerkannien Sachverständigen.
lst die Anlage durch einen amtl ichen oder amtl ich anerkannten Sachverständigen abzunehmen, 90
muß der Auftraggeber dafür sorgen, daß die Abnahme unmitlelbar im Anschluß an die Montage
der Anlage erfolgen kann. Die Bereitstel lung eines i, lonteurs zu einem späteren Abnahmetermin
wird nach Aufwand gesondert in Rechnung gestel l t .  Der Abnahmetermin wird vom Auttragneh-
mer festgesetzt.
Die Kosten und Gebühren der amll ichen Abnahme {Zif ler 7. 4) trägt der Auftraggeber.
Eine vorläufige lnbetriebnahme derAnlage bedarf der vorherigen schrif t l idren Zustimmung des
Auflragnehmers.

Gewährleistüng
Für die von uns gelieferten Teile sowie tür die von uns ausgelührten Arbeiten übernehmen wir
die Gewähr auf die Dauer von 6 Monaten. bei Tao- und Nactttbetr ieb auf die Dauer von 3 Mona-
ten {Gewährleistungsfrist)- Oie Gewährleislungsir ist beginnt mit der Abnahrne (Zitfer 7.), Iür die
gelieferten Teile jedoch spätestens I Wodren nach ihrer Auslieferung. Die Gewährleistungsfrist
wird um die Dauer der durch etwaige Nachbesserungsarbeiten verursachten Belr iebsunterbre-
chung verlängert.
Die Gewährleistung erlolgt ausschließlich in der Weise, daß die Teile, die nachweisl ich innerhalb
der Gewährleistungsfrist infolge eines vor dem Gefahrübergang l iegenden Umstandes - insbeson-
dere infolge fehlerhalter Konstruktion, ungeeigneten lvlaterials - oder infolge fehlerhatter Montage
unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträdlt igt werden, von uns nach unserer
Wahl ausgebessert oder - soweit sie von uns geliefert wurden - neu geliefert werden. Die Aus-
besserung erstreckt sich nur auf die unmittelbar unserer Leistung anhaftenden l\4ängel, nidlt aber
auf deren Folgen. Für Demontagearbeiten leisten wir Gewähr ledigl ich in der Weise, da8 eine etwa
unvollständige Demontage zu Ende geführt wird.
Keine Gewähr übernehmen wir für mangelhafte Teile, die vom Auftraggeber zur Verfügung ge-
slel l t  werden oder lür Mängel wiederverwandter Alttei le, und zwar auch dann nicht, wenn diese
Teile von t,ns geprüft oder aufgearbeitet worden sind. Sind Teile mangelhaft, die wir von anderen
Lieferanten beziehen, so sind wir lediglich verpflichtet, unsere Gewährleistungsansprüche gegen-
über dem Lieferanten an den Auftraggeber abzutreten. Für Mängel des elektrischen Teils der An-
lagen haften wir - soweit nicht schon die voFtehende Einschränkung lür Drit t l ieferungen ein-
grei l t  - nur gemäß den Allgemeinen Lieferungsbedingungen des Zentralverbandes der deutschen
elektrotechnischen Industrie. Auf die Beschalfenheit der Seile erslreckt sich die Gewährleistuno
nichl.
Voraussetzung der Gewährleistung ist, daß die beanstandeten Mängel oder Schäden nicht ent-
slanden sind durch unsacfigemäße Bedienung, zweckfremde Verwendung, Beanspruchung über
die angegebene Leistung hinaus, lehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Aultrag-
geber und Drltte, natürl iche Abnutzung, mangelhafte Bauarbeit,  ungeeignelen Baugrund, ungeeig-
nete Betriebsmittel, Austausdlwerkstotfe. chemische. elektro-chemische oder elektische Eintlüsse,
sofern sie nicht aul ein Verschulden unsererseits zurückzuführen sind. Voraussetzung der Gewähr-
leistung ist außerdem, daß der Maschinenraum und der Aufzuqsschacht trocken, staublrei, stets
abgesperrt, gut belültet und gut temperiert sind. Der Spannung=sabfal l  in den elektr isdten Zulei-
tungen darl nicht über die in den Bestimmungen des Verbandes 0eulscher Elektrotechniker (VDE)
festgelegten Toleranzen hinausgehen.



8. 5 [. , t i t  der Abgabe eines Angebotes auf der Grundlage von Leistungsverzeichnissen, die wir nicht
selbst erarbeitet haben, übernehmen wir nur Gewähr lÜr r ichtige Lieterung entsprechend den ge_
machten Angaben.

8. 6 Die Gewährleistungspfl icht bestehl nur, wenn die Wartung der Aufzugsanlage - autgrund eines
gesonderten Wartungsvertrages - von Anfang an ausschließlich uns überlassen worden lst Hat
der Aultraggeber selbst Arbeiten an der Anlage ausgelührt oder durch Dritte alstühren lassen,
entlällt unsere Haftung.

8. 7 Der Auftraggeber muß uns etwaige Unregelmäßigkeiten und jeden von ihm festgestel l ten Mangel
unverzüglich schri l t l ich anzeigen. Andernfal ls entfäl l t  unsere Haftung. Für tulängel, die uns beider
Abnahme bzw. bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Abnahme als erfolgt gi l t ,  nicht angezeigt werden,
halten wir nur, wenn sie nachweisl icf i  bis dahin nicht erkennbar waren.

8. 8 Alle Ansprüche wegen eines [4angels veriähren innerhalb von 6 [,lonaten, geredlnet vom Zeit_
punkt der rechtzeit igen Anzeige an.

8. I  Die zurBeseit igung einesMangels erfoderl ichenArbeiten werden während der normalen betriebs-
üblicfien Arbeitszoit und ausschließlich an dem (geographiscten) Ort der von uns vorgenomme-
nen Montage ausgelührt. Erfolgt die Durchführung de,r Arbeiten auf Wunsdl des Auftraggebers
äußerhalb der normalen Arbeitszeit, so werden die Uberstundenzuschläge zu den betrieblichen
Verrechnungssälzen in Rechnung gestellt. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen not-
wendig erscheinenden Ausbesserungsarbeiien und Ersatzlieferungen hat uns der Auttraggeber
die erfbrderl iche zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfal ls entfäl l t  die Gewährleistung

8.10 Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzl ieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tra-
gen wir - soweit dio Beanstandung sich als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstük_
ies einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus_ und Einbaus, ferner
die Kosten des erforderl ichental ls zu entsendenden Monleurs. lm übrigen trägt der Aultraggeber
die Koslen.

8.l  l  Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

8.12 Solange der Auflraggeber seinen Verptl ichtungen nicht nachkommt, können wir die Beseit igung
von Mängeln verweigern.

8.13 Soweit die Ausbesserung oder Neulieferung einen unverhältnislnäßigen Aufwand erfordern, sind
wir berechtigt, vom Vertiage zurückzutrelen. Das gi l t  insbesondere, wenn der Aulwand für die
Ausbesserung oder Neulieferung 5o/'  des Auftragswerles übersleigen wÜrde

8.14 Andere als die in den vorstehenden Beslimmungen bezeichneten Ansprüche stehen dom Auftrag-
geber wegen eines l\rangels nicht zu. Ausgeschlossen sind insbesondere Ansprüdle auf Wande'
lung odeil \4inderung sowie auf Erstattung von Kosten lür eine Mängelbeseit igung durch Dritte
undauf Ersatz des entgangenen Gewinns, felner Ansprüche auf Schadenersatz wegen Beschädi_
gung von Sachen, die nicht Liefergegenstand sind und wegen Verletzung von Personen. Del
Ausachluß gi l t  auch für Ansprüche aut Ersatz sonstiger !nmittelbar oder mittelbar mit dem lvlangel
zusammenaängender Schäden, und zwar auch dann, wenn sie auf die Verletzung einer Ne-
benpfl icht oder auf die Vorsdtri f ten über unerlaubte Handlungen gestützt werden

8.15 Geraten war nachweisl ich infolge unseres Verschuldens mit der Beseit igung eines Mangels in Ver_
zrrg, und wird eine uns gesetzte angemessene Nachtrist infolge unseres Verschuldens nicht ein-
ge-halten, so gi l t  Zif ler 4. 5 dieser Bedingungen entsprechend. lst die Beseit igung von lrängeln
ünmöglich, so kann der Aultraggeber [4inderung verlangen. Ein Becht auf Rücktri t t  sowie ein An-
sprucF aut Schadensersatz oder sonstige weilergehende Ansprüche sincj auch in diesem Fall aus_
gescnlossen.

8.16 Als lrangel im Sinne der vorstehenden Bestimmungen gi l t  auch das Fehlen zugesicherler Eigen-
schaflen.
Wird tür den Kraftbedarf oder die Leistung eine Zusicherung gegeben, so gi l t  diese noch als er-
fül l t ,  wenn der Kraltbedarf um nicht mehr als 100/o überschri l ten und die Leistung nicht mehr als
100/o unterschritien wird.

8.17 Für die aufgrund der vorstehenden Bestimmungen gelieferten Eßatztei le und die Ausbesserung
gelten die vorstehenden Gewährleistungsbedingungen enlsprechend. Die Gewährleistungsfrist be-
trägt jedoch 3 N.' lonate und beginnt zu dem zeitpunkt, an dem die Ausbesserungsarbeiten von uns
beendet worden sind.

9. HallungtürNebenptlicttverlelzungen
9. 1 Bei einer Verletzung von Nebenptl ichten kann, soweit nicht an anderer Stel le unsere Haflung aus-

geschlossen ist, dei Auttraggeber nur Ersatz des unmittelbaren Schadens und insbesondere nicht
Ersatz des entgangenen Gewinns oder von Folgeschäden verlangen Ein Anspruch auf Schadens_
ersätz wegen Nichterfül lung kann aufgrund einer Nebenpfl ichtverletzung nicht geltend gemacht
werden. l i  jedem Falle haflen wir nur bis zu der von unserer Haftpfl ichtversicherung gedeckten
Summe. Wir sind ledigl ich verpfl ichtet, eine Haftptl ichlversicherung im normalen Umfang abzu-
schlieBen.

9. 2 Für eine Verletzung der Nebenpfl ichten, die auf Fahrlässigkeit ieder Art von seiten unserer Ar_
beitnehlner beruht, haften wir nicht.


